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Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 310-4

§ 296 ZPO - Zurückweisung verspäteten Vorbringens

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die erst nach Ablauf einer hierfür gesetzten Frist (§ 273 Abs. 2 Nr. 1 und, soweit die
Fristsetzung gegenüber einer Partei ergeht, 5, § 275 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, 4, § 276 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3, § 277) vorgebracht
werden, sind nur zuzulassen, wenn nach der freien Überzeugung des Gerichts ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits
nicht verzögern würde oder wenn die Partei die Verspätung genügend entschuldigt.

(2) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die entgegen § 282 Abs. 1 nicht rechtzeitig vorgebracht oder entgegen § 282 Abs. 2 nicht
rechtzeitig mitgeteilt werden, können zurückgewiesen werden, wenn ihre Zulassung nach der freien Überzeugung des Gerichts die
Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und die Verspätung auf grober Nachlässigkeit beruht.

(3) Verspätete Rügen, die die Zulässigkeit der Klage betreffen und auf die der Beklagte verzichten kann, sind nur zuzulassen, wenn
der Beklagte die Verspätung genügend entschuldigt.

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 3 ist der Entschuldigungsgrund auf Verlangen des Gerichts glaubhaft zu machen.

gespeichert: 23.07.2024, 03:18 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/90e9414c-d42b-3027-8c32-5903e6b5303f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/e9027f13-6725-3e3b-84ef-15c2727545a2
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/d2219506-d3df-39ef-a1e4-17392444430f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/d2219506-d3df-39ef-a1e4-17392444430f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/d2219506-d3df-39ef-a1e4-17392444430f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/1bf1cfec-06e4-3c37-b8ee-6407c558f75d
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/1bf1cfec-06e4-3c37-b8ee-6407c558f75d
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/52a18907-7274-3751-b477-a6a3125598f8
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/aeda9da7-f322-33c1-bf0f-337aa950d4d5
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/aeda9da7-f322-33c1-bf0f-337aa950d4d5


gespeichert: 23.07.2024, 03:18 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


